
 

 S t a d t  S c h m a l l e n b e r g  Vorlage Nr. XI/22 

 

Datum:  07.11.2025 
 

Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis 

 Ja Nein Enth. 

Bezirksausschuss Schmallenberg    

Bezirksausschuss Bad Fredeburg    

Bezirksausschuss Grafschaft    

Bezirksausschuss Oberes Lennetal    

 

X öffentliche Sitzung  nichtöffentliche Sitzung 

 
 Dezernat: 

 II  
Amt: 

Jugendamt/Tagesbetreuung für Kinder, Wirt-
schaftliche Jugendhilfe, Spielplätze, UVG, Unter-
halt 

Sachbearb.: 

Herr Schlotmann 

 

Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: 

Jugendamt  

 
 
TOP: Bestellung von Vertretern der Stadt Schmallenberg für die Räte der städti-

schen Kindertageseinrichtungen 
  
 Produktgruppe: 36.01 Tagesbetreuung für Kinder 

 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der jeweils zuständige Bezirksausschuss bestellt für die Dauer seiner Wahlzeit folgendes 
Ausschussmitglied in den Rat der Kindertageseinrichtung: 
 
Bezirksausschuss Schmallenberg 
 
für den Kindergarten Ahornweg für den Kindergarten Zwergenland 
 
_________________________ ___________________________ 
 
für den Kindergarten Valentin 
 
__________________________ 
 
Bezirksausschuss Bad Fredeburg  Bezirksausschuss Grafschaft
  
 
für den Kindergarten Löwenzahn  für den Kindergarten Grafschaft 
 
_________________________ _________________________ 
 
 
 

 

 

gesehen: I II III 
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Bezirksausschuss Oberes Lennetal  
 
für den Kindergarten Westfeld 
 
_________________________ 
 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Gemäß den Bestimmungen des § 10 Abs. 1 und 6 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ist in 
jeder Kindertageseinrichtung der "Rat der Kindertageseinrichtung" zu bilden. Dieser setzt sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirates zusam-
men. Der Träger hat die Möglichkeit, eine Person seiner Wahl als Trägervertreter in dieses 
Gremium zu entsenden.  
 
In seiner Sitzung vom 14.06.2000 hat der Jugendhilfeausschuss den Beschluss gefasst, dass 
den Räten der Kindertageseinrichtungen folgende Personen als Vertreter des Trägers ange-
hören sollen: 
 

• Leiter des Jugendamtes oder als Vertretung ein/eine andere/anderer Bedienstete/r des 
Jugendamtes 

• der örtlich direkt gewählte Stadtvertreter und 

• der örtlich zuständige Ortsvorsteher bzw. bei Kindertageseinrichtungen im Einzugsbe-
reich eines Bezirksausschusses eine vom Bezirksausschuss aus seinen Mitgliedern zu 
bestellende Person. 

 
Für folgende Einrichtungen ist jeweils ein Mitglied aus dem jeweiligen Bezirksausschuss zu 
bestellen: 
 

• Kindergarten Ahornweg, Schmallenberg 

• Kindergarten Zwergenland, Schmallenberg 

• Kindergarten Valentin, Schmallenberg  

• Kindergarten Löwenzahn, Bad Fredeburg 

• Kindergarten Grafschaft 

• Kindergarten Westfeld 
 
 


